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Änderungen C-SchVO 
 

Folgende Änderungen sind durch das BGBL vom 10.1.22 in der C-
SchVO vorgenommen worden: 
 
• zu Arten des Nachweises einer geringen epidemiologischen 

Gefahr: Als Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr im 
Sinne dieser Verordnung gelten ein Nachweis über eine mit einem 
zentral zugelassenen Impfstoff gegen COVID-19 erfolgte 
Zweitimpfung, wobei diese nicht länger als 270 Tage zurückliegen 
darf und zwischen der Erst- und Zweitimpfung mindestens 14 Tage 
verstrichen sein müssen 
 

• Zu Sicherheitsphase ab November 2021: Für die Zeit vom 22. 
November 2021 bis 26. Februar 2022 wird für den Schulbetrieb 
jedenfalls die Anwendung der Risikostufe 3 angeordnet.  

 
• zu Übergangsbestimmungen: Personen, die in den letzten 60 

Tagen molekularbiologisch bestätigt eine Infektion mit SARS-CoV-
2 überstanden haben, sind von der Testpflicht ausgenommen. 
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